
                          K a p i t e l 2. F r e i z o n e n  i n H ä f e n.

                                               A r t i k e l 328.

       Die Freizonen, welche in den deutschen Häfen am 1. August 1914

bestanden, werden aufrechterhalten. Diese Freizonen und diejenigen,
welche auf deutschem Gebiet gemäß dem vorliegenden Vertrage ein-
gerichtet werden, sollen den Verordnungen unterstehen, welche in den

folgenden Artikeln vorgesehen sind.
       Waren, die in die Freizone eingehen oder aus ihr kommen,

werden keinerlei Ein- oder Ausfuhrzoll unterworfen, außer in dem Falle,

der im Artikel 330 vorgesehen ist.

        Die in die Freizone eintretenden Schiffe und Waren können den

Abgaben unterworfen werden, die zur Deckung der Verwaltungs-, Unter-

haltungs= und Verbesserungskosten des Hafens dienen, ebenso den Ge-

bühren für die Benutzung verschiedener Einrichtungen, vorausgesetzt, daß
diese Gebühren den entstandenen Unkosten entsprechen und daß sie unter

den Bedingungen völliger Gleichheit, wie diese im Artikel 327 vorgesehen

sind, eingezogen werden.
        Die Waren dürfen keiner anderen Abgabe unterworfen werden als

einer statistischen Gebühr, welche 1 pro Mille vom Wert nicht übersteigen

darf und ausschließlich dazu dienen soll, die Ausgaben des Amtes zu

bestreiten, das mit der Aufstellung eines Verzeichnisses über den Hafen-

verkehr beauftragt ist.
                                                           A r t i k e l 329.

        Die Erleichterungen, welche für die Anlage von Speichern sowie für
das Verpacken und Auspacken von Waren gewährt werden, müssen den

augenblicklichen Handelsbedürfnissen Rechnung tragen. Alle Erzeugnisse,
deren Verbrauch in der Freizone erlaubt ist, sollen von Verbrauchs-

steuern und jeder anderen Abgabe, mit Ausnahme der statistischen Gebühr,
wie sie in Artikel 328 vorgesehen ist, befreit sein.

       In bezug auf sämtliche Vorschriften des vorliegenden Artikels darf
kein Unterschied zwischen den Angehörigen verschiedener Nationen oder

zwischen Waren verschiedenen Ursprungs und verschiedener Bestimmung
gemacht werden.

                                                             A r t i k e l 380.

       Einfuhrzölle dürfen von Gütern erhoben werden, die aus der Frei-

zone ausgehen, um dem Verbrauch des Landes zugeführt zu werden,

in dessen Gebiet sich der Hafen befindet. Umgekehrt dürfen Ausfuhr-
zölle auf die Güter gelegt werden, die aus dem Lande herrühren
und in die Freizone gebracht werden. Diese Ein= und Ausfahrzölle müssen.

auf derselben Grundlage und nach denselben Sätzen erhoben werden,
wie ähnliche Zölle an anderen Zollgrenzen des betreffenden Landes.

Andererseits verzichtet Deutschland, unter welcher Benennung auch immer,
irgendwelche Einfuhr-, Ausfuhr= oder Durchgangszölle auf Waren zu er-                                        
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heben, die zu Lande oder zu Wasser durch deutsches Gebiet befördert

werden und für die Freizone oder irgendeinen anderen Staat bestimmt

sind oder von dort herkommen.

        Deutschland wird die nötigen Anordnungen treffen, um diese freie
Durchfahrt auf denjenigen Schienen= und Wasserwegen seines Gebietes
zu gewährleisten und sicherzustellen, welche normalerweise zur Freizone

führen.

K a p i t e l 3. B e s t i m m u n g e n, b e t r e f f e n d die Elbe, die Oder, den

         N i e m e n (Rußstrom, Memel, Niemen) und die D o n a u.

                               1. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n.
                                                   A r t i k e l 331.

         Es werden für international erklärt:

die Elbe (Labe) von der Mündung der Altava (Moldau) ab und

         die Vltava (Moldau) von Prag ab;

         die Oder (Odra) von der Mündung der Oppa ab;

         der Niemen (Rußstrom, Memel, Niemen) von Grodno ab;
         die Donau von Ulm ab;

         und jeder schiffbare Teil dieser Flußgebiete, welche als natütlicher
Zugang zum Meer mit oder ohne Umladung von einem Schiff zum

anderen für mehr als einen Staat dienen, ebenso wie die Seitenkanäle

und Fahrtrinnen, welche gebaut werden, um entweder die von Natur

schiffbaren Abschnitte der genannten Flußgebiete zu vermehren oder zu

verbessern oder um zwei von Natur schiffbare Abschnitte des gleichen

Wasserlaufes zu verbinden.
        Das gleiche trifft für die Schiffahrtsverbindung Rhein—Donau zu,

falls diese unter den in Artikel 353 vorgesehenen Bedingungen gebaut
werden sollte.

                                                       A r t i k e l 332.

        Auf den im vorhergehenden Artikel als international erklärten

Wasserstraßen sollen die Staatsangehörigen, das Eigentum und die

Flaggen aller Mächte völlige Gleichberechtigung genießen und zwar so, daß
zum Nachteile der Staatsangehörigen, des Eigentums oder der Flagge

irgend einer dieser Mächte kein Unterschied gemacht wird zwischen diesen
und den Staatsangehörigen, dem Eigentum oder der Flagge des Ufer-

staats selbst oder der am meisten begünstigten Nation.

        Indessen können deutsche Schiffe regelmäßige Schiffsverbindungen
für Reisende und Güter zwischen den Häfen einer alliierten oder

assoziierlen Macht nur mit deren besonderen Ermächtigung unterhalten.
                                                             A r t i k e l  333.

       Abgaben, welche auf den verschiedenen Flußabschnitten wechseln
können, dürfen von den Schiffen erhoben werden, welche den Wasserweg
oder seine Zugänge benutzen, soweit aus einer schon bestehenden Ver-

einbarung sich keine gegenteiligen Bestimmungen ergeben. Die Ab-                                                
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